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1.  Tag: Zwischenübernachtung

2. Tag: Rouen - Saint-Malo
Heute geht es nach St. Malo. Halt zur Besichtigung ein-
er Calvados Brennerei. Anschließend Weiterreise in die 
bretonische Hafenstadt Saint-Malo. 

3. Tag: Mont-Saint-Michel - St. Malo 
Nach dem Frühstück brechen Sie zum Ausflug zum 
berühmten Mont-Saint-Michel, dem Wahrzeichen der 
Bretagne, auf. Das imposante Benediktinerkloster 
thront auf einem Felsen hoch über dem Meer. An-
schließend Weiterfahrt zum Fischerörtchen Cancale. 
Hier besuchen Sie eine traditionelle Austernfarm. Was 
liegt da näher, als frische Austern direkt vor Ort zu pro-
bieren? Bei der Besichtigung von Saint-Malo können 
Sie sich auf die Altstadt mit den engen Gassen uund 
das Schloss freuen. 

4. Tag: Granitküste - Quimper 
Entlang der zerklüfteten Küste errei-chen Sie das 
bekannte Gap Frehel. Sie folgen nun der wunderschö-
nen Corniche Bretonne und entlang der Rosa Granit-
küste, die von maleri-schen Dörfern gesäumt wird, bis 
Ploumanach. 

5. Tag: Quimper - Pointe du Raz 
Nach einem Bummel durch Quimper empfängt Sie der 
30 Hektar große Obstgarten eines Herrenhauses. Dort 
wachsen traditionelle Apfelsorten für die Herstellung 
eines Cidre. Später erreichen Sie den westlichsten 
Punkt Frankreichs, das imposante Westkap Pointe du 
Raz

6. Tag: Concarneau - Vannes 
Die mittelalterliche Altstadt Corncar-neaus ist von 
Festungsmauern umge-ben. Anschließend bege-
ben Sie sich auf eine Zeitreise nach Carnac. Der 
kleine Ort liegt im Mittelpunkt eines einzigartigen 
Megalithengebietes aus der Jungsteinzeit. 

7 Tag: Salzwiesen von Guerande und Rennes  
Heutiger erster Stopp: die glitzernden Salzwiesen 
von Guerande - ein Mo-saik aus schillernden Beck-
en. Weiter geht es nach Rennes, die alte Haupt-
stadt der Bretagne.

8. Tag: Zwischenübernachtung Kenavo!
... wie die Bretonen „Auf Wiedersehen” sagen. 

9. Tag: Heimreise
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› Fahrt im Borchers Reisebus  
› Frühstück am 1 . Reisetag  
› 8x Übernachtung/Halbpension in guten Mittelklassehotels   
› Calvadosprobe inkl. Brennereibesichtigung  
› Ganztagesführung Mont-Saint-Michel und Cancale  
› Besichtigung einer Austern-Verkostung inkl. einem Glas Wein 
› 1 x Ganztagesführung Rosa Granitküste  
› 1 x Ganztagesführung Quimper und Pointe du Raz  
› 1,5-stündige Besichtigung einer Cidrerie inkl. Kostprobe   
› Ganztagesführung Concarneau und Steinreihen von  
   Carnac (Außenbesichtigung)  1 x Eintritt und  
› 45 min. Besichtigung der Salzwiesen von Guerande (engl.)  
› Altstadtführung Rennes 

 Zustiege: Diepholz Marktplatz, Barnstorf Roshop, Twistringen Borchers, Bassum Bahnhof,  
 Syke Verlagshaus Mediengruppe Kreiszeitung, Brinkum Marktplatz, Achim Schützenplatz, Verden ZOB

Eingeschlossene Leistungen:

Für Rückfragen und weitere Informationen kontaktieren
Sie uns gern unter Tel. 04242 58-465 oder reisen@kreiszeitung.de

Preis pro Person:  
Doppelzimmer 1.799€ p.P. 
Einzelzimmerzuschlag 520€ p.P.



REISEANMELDUNG

Name (laut Ausweis)

Vorname(n) (laut Ausweis)

Straße, Hausnr.

PLZ, Wohnort

Telefon

Handy

Nationalität 

Notfallkontakt Name/Telefon

Kundennummer (falls bekannt)

1. Reisegast (Reiseanmelder) 2. Reisegast (Mitreisender)

Gewünschte Leistung. Bitte kreuzen Sie für jede Person seperat an. Danke! Preis pro Person 1. Pers. 2. Pers.

Doppelzimmer [   ] [   ]
Einzelzimmer [   ] [   ]

Zusätzliche Leistungen wie zum Beispiel Preis pro Person 1. Pers. 2. Pers.

Abendessen [   ] [   ]
Kabinen Zuschläge [   ] [   ]
Treuepass [   ] [   ]
Gutscheine [   ] [   ]
Versicherung [   ] [   ]

Sind Sie Vegetarier, Veganer oder haben irgendwelche speziellen Lebensmittelunverträglichkeiten? 

Reisen Sie mit anderen Gästen und möchten als „Gruppe“ gesehen werden? 

Haben Sie einen Wunschplatz und/oder Wunschzustieg? Bitte teilen Sie uns diesen hier mit.

Wir werden versuchen, Ihre Wünsche weitestgehend zu erfüllen. Diese Wünsche sind unverbindlich und nicht 
 Bestandteil des Reisevertrags.

Bitte Rückseite beachten!

Reise:

Datum:

Reiseanmeldung bitte ausfüllen  
und senden:

Mediengruppe Kreiszeitung  
MK Reisen 
Am Ristedter Weg 17, 28857 Syke 
E-Mail: reisen@kreiszeitung.de  
Fax: 04242 58-200

Bitte beachten Sie die nachfolgende Seite!



Reiseschutz

Damit Sie Ihre bevorstehende Reise rundum genießen können, sollten Sie an den passenden Versicherungsschutz denken. Nachstehend 

die Tarifinformationen:

(    )  Reiseschutz wird nicht gewünscht

Hiermit melde ich mich und, als deren Vertreter, die vorstehend genannten Reiseteilnehmer verbindlich an. Das Formblatt zur Unterrichtung 

über die wichtigsten Reiserechte bei einer Pauschalreise nach § 651a BGB, sowie die AGBs liegen mir vor und mit deren Gültigkeit bin ich 

- zu gleich für alle Teilnehmer - einverstanden. Mit der zur Buchungsabwicklung erforderlichen Datenspeicherung nach Art. 13 DSGVO bin

ich einverstanden. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Hiermit akzeptiere ich die AGB´s und erkläre mich, für alle Ver-

pflichtungen der von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer wie für meine eigenen einzustehen. 

Zahlungsbedingungen, Zahlungstermin etc. erhalten Sie mit der Reisebestätigung.

Ort / Datum / Unterschrift Reiseanmelder:

Reiseveranstalter: Borchers Reisen GmbH & Co KG ∙ Justus von Liebig Straße 21 ∙ 27239 Twistringen 

  Telefon: 04243 - 96 111 ∙ online: borchers-busreisen.de

Reise gebucht? Auch an den Reiseschutz denken!
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Prämien pro  
Einzelperson /
Familie / Paar / 
Objekt(e)  
in €

Reiserücktritts� 
Versicherung
Sichere Fahrt � 
Auto / Bus / Bahn

RundumSorglos� 
Schutz �Reisen bis �� Tage� 

Sichere Fahrt �
Auto / Bus / Bahn

• Stornokosten-Versicherung
• Reiseabbruch-Versicherung

• Stornokosten- • Reiseabbruch- 
• Reisekranken- • Reisegepäck-Vers.

mit SB ohne SB mit SB ohne SB

Europa Europa Europa Europa

jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre jedes Alter bis 64 Jahre ab 65 Jahre

Reisepreis  
pro Einzel- 
person bzw.  
Gesamt- 
reisepreis  
pro  
Familie / 
Paar / 
Objekt(e)  
in € bis

100,– 6,– 11,– 13,– 9,– 21,– 26,–

200,– 11,– 19,– 23,– 17,– 29,– 36,–
300,– 16,– 26,– 31,– 21,– 35,– 44,–

400,– 20,– 32,– 37,– 25,– 42,– 52,–
500,– 24,– 38,– 43,– 30,– 46,– 57,–

600,– 28,– 43,– 50,– 35,– 51,– 64,–
800,– 32,– 48,– 56,– 40,– 59,– 73,–

1.000,– 36,– 55,– 65,– 45,– 69,– 87,–
1.200,– 41,– 62,– 74,– 53,– 80,– 101,–

1.400,– 47,– 70,– 83,– 59,– 90,– 112,–
1.600,– 52,– 78,– 91,– 67,– 99,– 122,–

1.800,– 58,– 84,– 100,– 76,– 111,– 140,–

2.000,– 65,– 90,– 108,– 85,– 124,– 160,–

2.200,– 72,– 99,– 119,– 94,– 135,– 177,–
2.400,– 79,– 108,– 130,– 105,– 146,– 194,–

2.600,– 86,– 117,– 141,– 119,– 157,– 214,–
2.800,– 99,– 132,– 159,– 132,– 168,– 239,–
3.000,– 119,– 149,– 179,– 149,– 179,– 269,–

über 3.000,–
bis 20.000,–

4 %* 5 %* 7 %* 6 %* 7 %* 9 %*

Selbstbeteiligung (SB) 
Stornokosten–Versicherung und Reiseabbruch–Versicherung: 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,– pro Person.  
Reisekranken–Versicherung: € 100,- des erstattungsfähigen Schadens.  
Reisegepäck–Versicherung: € 100,– je Versicherungsfall.

Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV 2023. Leistungs- und Prämienänderungen vorbehalten.

Gültig  für alle Tagesreisen mit dem Bus (bis zu 24 Stunden, ohne 
Übernachtung), die in Deutschland beginnen und enden.

Prämien pro  
Einzelperson  
in €

Stornokosten� 
Versicherung für  
Bustagesfahrten  
inkl. Eintrittskarte

ohne Selbstbeteiligung

Reisepreis 
in €  bis

30,– 2,50 

50,– 3,50 

75,– 4,90 

100,– 5,70 

150,– 8,60 

200,– 11,50 

250,– 12,90 

300,– 14,40 

400,– 18,70 

500,– 23,10 

*vom Reisepreis

Bemerkungen:



 

 

Einwilligungserklärung 
zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten 

 

 

Aufgrund der in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist für die 
Verarbeitung meiner oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine 
Einwilligung erforderlich. Ich willige hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber 
dem vorgenannten Reisebüro in die Verarbeitung meiner Personendaten ein. Ich bestätige, dass meine 
Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingungen geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser 
Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung verständlich sind. 
 
 
 
1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Reisebüro 
meine Daten für reisebezogene Zwecke (gem. 
Ziffer 4) verwenden kann. 
 
 
2. Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung  
    der Einwilligung 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung ganz 
oder teilweise jederzeit kostenfrei widerrufen 
oder beschränken kann. Ich kann auch die 
Offenlegung meiner Daten, deren Berichtigung 
oder Löschung verlangen, sofern sich dies nicht als 
unnötig erweist oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. 
 
 
3. Verantwortlichkeit und Information über  
    die Verwendung meiner Daten 
 
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist das 
Reisebüro mit den oben angegebenen 
Kontaktdaten. Mir ist bekannt, dass ich mich mit 
allen Fragen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung meiner Daten an den 
Verantwortlichen wenden kann.  
 

 
4. Verwendungszweck 
 
Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige 
ich ein, dass mir künftig Reiseempfehlungen und 
Reiseinformationen vom Reisebüro zugeleitet 
werden können (per Post, E-Mail, Anruf oder per 
Online-Medien). Meine Daten können so lange 
Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung 
widerrufe oder beschränke. 
 
 
5. Datensicherheit 
 
Nach dem Stand der Technik wird mir vom 
Reisebüro Datensicherheit gewährleistet. Der 
Verantwortliche würde Verletzungen des Schutzes 
meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde 
melden.  
 
6. Weitere Vertragsgrundlagen für meine 
Reisebuchung 
 
Ich willige hiermit in die Verarbeitung meiner 
Daten im Rahmen von Reisebuchungen ein.  
 

 
Ich werde durch Aushändigung einer Durchschrift bzw. Kopie dieser Erklärung oder auf elektronischem 
Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und über 
meine Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Verwendungen informiert. 
 
 
 

 



Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches 

 
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der EU-
Richtlinie 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Borchers 
Reisen Omnibusbetrieb & Autovermietung GmbH & Co. KG, Justus von Liebig Straße 21, 27239 Twistringen, Tel. +49 
4243-96111 oder 4900, E-Mail: busbetrieb.borchers@t-online.de, trägt die volle Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt Borchers Reisen GmbH & Co. KG über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der 
Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall ihrer Insolvenz.  
 

Wichtigste Rechte nach der EU-Richtlinie 2015/2302 
 

• Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des 
Pauschalreisevertrags.  

• Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 
Reiseleistungen.  

• Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die Sie sich mit dem 
Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen können.  

• Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter 
zusätzlichen Kosten - auf eine andere Person übertragen.  

• Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich 
erhöhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn 
der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiserhöhung vorbehält, hat der 
Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.  

• Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle 
Erstattung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises 
erheblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor 
Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstattung und unter Umständen 
auf eine Entschädigung.  

• Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende 
Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich beeinträchtigen.  

• Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und 
vertretbaren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.  

• Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 
Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß 
dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 
Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.  

• Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erbracht werden.  

• Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.  
 
Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden 
Zahlungen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers 
nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Borchers Reisen GmbH & Co. KG hat eine Insolvenzabsicherung mit der R + V 
abgeschlossen. Die Reisenden können die R + V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Tel. 
+49 611 533-58 59, kontaktieren, wenn Ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der Borchers Reisen GmbH & Co. KG 
verweigert werden.  
 
Im Folgenden finden Sie hier die in das nationale Recht umgesetzte EU-Richtlinie 2015/2302:  
http://umsetzung-richtline-eu2015-2302.de 
 
 

 



Reisebedingungen – Informationen  

1. Abschluss des Reisevertrages, Verpflichtungen des Kunden
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage des Angebots von KP und der Buchung des Kunden
sind die Beschreibung des Pauschalangebots und die ergänzenden
Informationen in der Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden
bei der Buchung vorliegen.
b) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Buchung
ab, so liegt ein neues Angebot von KP vor, an das KP für die Dauer 
von 5 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder
die Inanspruchnahme der Reiseleistungen erklärt. 
c) Die von KP gegebenen vorvertraglichen Informationen über we-
sentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und
alle zusätzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitäten, die Mindestteil-
nehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Num-
mer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil
des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den Parteien
ausdrücklich vereinbart ist. 
1.2. Der Kunde haftet für alle vertraglichen Verpflichtungen von Mit-
reisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für seine eigenen, 
soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdrückliche
und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
1.3. Für mündliche, telefonische, schriftliche, per E-Mail oder per
Telefax übermittelte Buchungen gilt:
a) Solche Buchungen (außer mündliche und telefonische) sollen mit 
dem Buchungsformular von KP erfolgen (bei E-Mails durch Über-
mittlung des ausgefüllten und unterzeichneten Buchungsformulars 
als Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde KP den Abschluss
des Reisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der Kunde
7 Tage gebunden.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung
von KP beim Kunden zustande. Sie bedarf keiner bestimmten Form. 
Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird KP dem Kunden
eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hierzu ist KP nicht
verpflichtet, wenn die Buchung durch den Kunden weniger als 7
Werktage vor Reisebeginn erfolgt. 
1.4. Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsverkehr gilt für den 
Vertragsabschluss:
a) Dem Kunden wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechen-
den Internetauftritt von KP erläutert.
b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Löschung
oder zum Zurücksetzen des gesamten Onlinebuchungsformulars
eine entsprechende Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren
Nutzung erläutert wird. Die zur Durchführung der Onlinebuchung
angebotenen Vertragssprachen sind angegeben. 
c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig
buchen“ bietet der Kunde KP den Abschluss des Reisevertrages
verbindlich an. An dieses Vertragsangebot ist der Kunde 4 Tage ab
Absendung der elektronischen Erklärung gebunden.
d) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf
elektronischem Weg bestätigt.
e) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung des Buttons
„zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch des Kun-
den auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend 
seiner Buchungsangaben. KP ist vielmehr frei in der Entscheidung, 
das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.
f) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestätigung von
KP beim Kunden zu Stande.
g) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme der Buchung 
des Kunden durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig
buchen“ durch entsprechende unmittelbare Darstellung der Rei-
sebestätigung am Bildschirm, so kommt der Reisevertrag mit
Zugang und Darstellung dieser Reisebestätigung beim Kunden am 
Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über 
den Eingang seiner Buchung nach f) bedarf. In diesem Fall wird
dem Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck
der Reisebestätigung angeboten. Die Verbindlichkeit des Reise-
vertrages ist jedoch nicht davon abhängig, dass der Kunde diese
Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich
nutzt. KP wird dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reise-
bestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln.
1.5. KP weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften
(§§ 312 Abs. (2) Ziff. 4,  312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Verträgen

über Reiseleistungen nach § 651a BGB (Pauschalreiseverträge)), 
die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-
Mails, über Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie 
Rundfunk und Telemedien) abgeschlossen wurden, kein Widerrufs-
recht besteht sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651i 
BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die münd-
lichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im 
letztgenannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht. Der 
vorstehende Hinweis gilt auch, soweit mit KP Unterkunftsleistungen 
(z.B. Hotelzimmer)  oder Flugleistungen abgeschlossen werden bei 
denen KP nicht Vermittler, sondern unmittelbarer Vertragspartner 
des Kunden/Reisenden ist.
2. Bezahlung
2.1. Nach Vertragsabschluss und nach Aushändigung des Siche-
rungsscheines gemäß § 651k BGB wird eine Anzahlung in Höhe
von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 
30 Tage vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Sicherungs-
schein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 6 
genannten Grund abgesagt werden kann. 
Bei Buchungen kürzer als 14 Tage vor Reisebeginn ist der gesamte 
Reisepreis sofort zahlungsfällig.
2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung
nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl
KP zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen 
bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches 
Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist KP berechtigt,
nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten
und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 4 zu belasten.
3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht 
den Reisepreis betreffen 
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistun-
gen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die
nach Vertragsabschluss notwendig werden und von KP nicht wider 
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind KP vor Reisebeginn
gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Ge-
samtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 
3.2. KP ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem
dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch Email, SMS oder Sprach-
nachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu in-
formieren. 
3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Ei-
genschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von beson-
deren Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags
geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von KP
gleichzeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemesse-
nen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich
vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht
innerhalb der von KP gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber die-
sem den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als
angenommen. 
3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, so-
weit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte
KP für die Durchführung der geänderten Reise bzw. einer eventuell 
angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit zum
gleichen Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbe-
trag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten
4. Preiserhöhung
4.1 KP behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der
nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag ver-
einbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit 
a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen
aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger,
b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für verein-
barte Reiseleistungen, wie Touristikabgaben, Hafen- oder Flugha-
fengebühren, oder
c) eine Änderung der für die betreffende Pauschalreise geltenden
Wechselkurse sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
4.2 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern KP den 
Reisenden in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung

und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der 
Preiserhöhung mitteilt. 
4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann KP vom
Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels 
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzel-
platz kann KP vom Kunden verlangen.
c) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1b)
kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag
heraufgesetzt werden.
d) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis 
in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für
KP verteuert hat.
4.4. KP ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen 
hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit 
sich die in 4.1 a) -c) genannten Preise, Abgaben oder Wechselkurse 
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies 
zu niedrigeren Kosten für KP führt. Hat der Kunde/Reisende mehr
als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag
von KP zu erstatten. KP darf jedoch von dem zu erstattenden Mehr-
betrag die KP tatsächlich entstandenen Verwaltungsausgaben ab-
ziehen. KP hat dem Kunden/Reisenden auf dessen Verlangen nach-
zuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.
4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn ein-
gehend beim Kunden zulässig.
4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, 
innerhalb einer von KP gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung 
gesetzten angemessenen Frist entweder die Änderung anzuneh-
men oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten.
Erklärt der Kunde nicht innerhalb der von KP gesetzten Frist aus-
drücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pauschalreisever-
trag, gilt die Änderung als angenommen
5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu-
rücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber KP unter der nachfolgend
angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen Rei-
severmittler gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt in 
Textform zu erklären.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise
nicht an, so verliert KP den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdes-
sen kann KP, soweit der Rücktritt nicht von ihr zu vertreten ist oder 
ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung 
für die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre
Aufwendungen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis ver-
langen. 
KP hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h.
unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen
Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhn-
lich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen
berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des
Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 

Anwendbare Stornostaffel in % 
gemäß Reiseausschreibung

Zugang vor Reisebeginn A B C D E
      bis 60. Tag   5 10 15 20 25
59. bis 31. Tag 10 15 20 30 40
30. bis 15. Tag 15 30 35 40 50
14. bis   7. Tag 30 40 50 55 60
6. bis   2. Tag 40 50 60 70 80

1. Tag & Nichtanreise 50 60 70 80 90

Eintrittskarten bei Tages- und Mehrtagesfahrten können nicht zu-
rück genommen werden.
5.3. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, KP nachzu-
weisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrige-
rer Schaden entstanden ist, als die von ihr geforderte Pauschale. 
5.4. KP behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine 

Die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen Ihnen und den Kooperationspartnern (KP) Borchers Reisen GmbH & Co. KG, Reise Ney GmbH, Maass Reisen GmbH und 
Nadolny-Reisen e. K. nachstehend „KP“ genannt, im Buchungsfall zustande kommenden Reisevertrages. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - m BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und die Infor-
mationsvorschriften für Reiseveranstalter gemäß §§ 4 - 11 BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht) und füllen diese aus.



höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit KP nachweist, 
dass KP wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwend-
bare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist KP verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten 
Aufwendungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der 
Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

5.5. Ist KP infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reise-
preises verpflichtet, hat KP unverzüglich, auf jeden Fall aber inner-
halb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu leisten.

5.6. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von KP 
durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem 
Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem Fall rechtzei-
tig, wenn sie KP 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

5.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückfüh-
rungskosten bei Unfall, Krankheit oder Tod dringend empfohlen. 

5.8. Die Flug- und Schiffsreisen gelten die jeweiligen Stornierungs-
bedingungen des Reiseveranstalters.

6. Umbuchungen

6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Ände-
rungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes
des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpflegungsart, der Beför-
derungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht. 
Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil KP keine, 
unzureichende oder falsche vorvertragliche Informationen gemäß
Art. 250 § 3 EG-BGB gegenüber dem Reisenden gegeben hat; in
diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den
übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann KP bei Einhaltung der nachstehenden Fristen 
ein Umbuchungsentgelt vom Kunden bis 30 Tage vor Abreise pro
von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Nach Ablauf
dieser Zeit wird der Vorgang zu einer Stornierung mit Neubuchung. 
Soweit vor der Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall 
vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem
Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffel der jeweiligen Rei-
seart gemäß vorstehender Regelung in Ziffer 1 25,- pro betroffenen 
Reisenden.

6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 4.2 bis 4.5 zu den 
dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen,
die nur geringfügige Kosten verursachen.

7. Rücktritt von KP wegen Nichterreichens der Mindestteilneh-

merzahl

7.1. KP kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach
Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rück-
tritts durch KP müssen in der konkreten Reiseausschreibung oder, 
bei einheitlichen Regelungen für alle Reisen oder bestimmte Arten 
von Reisen, in einem allgemeinen Kataloghinweis oder einer allge-
meinen Leistungsbeschreibung angegeben sein.

b) KP hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist
in der Reisebestätigung anzugeben oder dort auf die entsprechen-
den Prospektangaben zu verweisen.

c) KP ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der
Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise we-
gen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt
wird.

d) Ein Rücktritt von KP später als 28 Tage (Mehrtagesfahrten) vor
Reisebeginn ist unzulässig.

7.2. Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn KP in der
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus
ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüg-
lich nach der Erklärung über die Absage der Reise durch KP dieser 
gegenüber geltend zu machen.

7.3. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält
der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich
zurück.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen

8.1. KP kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von KP nachhaltig
stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 

8. 2. Kündigt KP, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie die-
jenigen Vorteile anrechnen lassen, die sie aus einer anderweitigen 

Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihr von den Leistungsträgern gutgebrachten Be-
träge.

9. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

9.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur
Mängelanzeige ist bei Reisen mit KP wie folgt konkretisiert:

a) Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel unverzüglich
der örtlichen Vertretung von KP (Busfahrer, Reiseleitung, Agentur)
anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. 

b) Über die Person, die Erreichbarkeit und die Kommunikationsda-
ten der Vertretung von KP wird der Reisende spätestens mit Über-
sendung der Reiseunterlagen informiert.

c) Ist nach den vertraglichen Vereinbarungen eine örtliche Vertre-
tung oder Reiseleitung nicht geschuldet, so ist der Reisende ver-
pflichtet, Mängel unverzüglich direkt gegenüber KP unter der nach-
stehend angegebenen Anschrift anzuzeigen.

d) Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die dem 
Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt. 

9.2. Reiseleiter, Agenturen und Mitarbeiter von Leistungsträgern
sind nicht befugt und von KP nicht bevollmächtigt, Mängel zu be-
stätigen oder Ansprüche gegen KP anzuerkennen.

9.3. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Kunde/Reisende den Vertrag kündigen.
Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels
aus wichtigem, KP erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die
Kündigung ist erst zulässig, wenn KP oder, soweit vorhanden und
vertraglich als Ansprechpartner vereinbart, ihre Beauftragten (Rei-
seleitung, Agentur), eine ihnen vom Kunden/Reisenden bestimmte
angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leis-
ten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe
unmöglich ist oder von KP oder ihren Beauftragten verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein beson-
deres Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

9.4. Bei Gepäckverlust, -beschädigung  und -verspätung sind Schä-
den oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen vom Reisenden 
unverzüglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige der zu-
ständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften können 
die Erstattungen ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht aus-
gefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckverlust und
Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 
Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Im Übrigen ist der Verlust, 
die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der von KP 
angegebenen Stelle (siehe oben Ziffer 8.1b) und c)) anzuzeigen.

9.5. Der Kunde hat KP zu informieren, wenn er die erforderlichen
Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutscheine) innerhalb der
ihm von KP mitgeteilten Frist nicht oder nicht vollständig erhält.

10. Beschränkung der Haftung 

10.1. Die vertragliche Haftung von KP für Schäden, die nicht aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren 
und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, möglicherweise darüber hinausgehende An-
sprüche nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftver-
kehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschränkung unberührt. 

10.2. KP haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistun-
gen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltun-
gen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von
und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese
Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung
ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners
als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie 
für den Kunden/Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen von KP sind. KP haftet jedoch für Leistungen, welche
die Beförderung des Kunden/Reisenden vom ausgeschriebenen
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbe-
förderungen während der Reise und die Unterbringung während der 
Reise beinhalten, und/oder wenn und insoweit für einen Schaden
des Kunden/Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- 
oder Organisationspflichten von KP ursächlich geworden ist. Eine
etwaige Haftung von KP aus der Verletzung von Vermittlerpflichten 
bleibt durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt. 

10.3. KP haftet nicht für Schäden während einer Fahrradbeförde-
rung.

11. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat

11.1. Ansprüche nach den §§651i Abs (3) Nr. 2,4-7 BGB hat der
Kunde/Reisende gegenüber KP geltend zu machen. Die Geltend-
machung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die
Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Gel-
tendmachung in Textform wird empfohlen. 

Informationspflichten über die Identität des ausführenden

Luftfahrtunternehmens

12.1. KP informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-
Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en)

bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist KP verpflichtet, dem

Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, 
die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald 
KP weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird KP den 
Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft
genannte Fluggesellschaft, wird KP den Kunden unverzüglich und
so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den

Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Black 
List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes 
über den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Internet-
Seiten von KP oder direkt über http://ec.europa.eu/transport/

modes/air/safety/airban/index_de.htm abrufbar und in den 
Geschäftsräumen von KP einzusehen. 

 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

13.1. KP wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und
Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des
Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die

Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsab-
schluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unter-
richten.
13.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitfüh-
ren der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erfor-
derliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvor-
schriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen 
Lasten. Dies gilt nicht, wenn KP nicht, unzureichend oder falsch

informiert hat. 
13.3. KP haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung,

wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass KP eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

 Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

14.1. KP weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreit-
beilegung darauf hin, dass KP nicht an einer freiwilligen Verbrau-
cherstreitbeilegung teilnimmt. KP weist für alle Reiseverträge, die
im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die
europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform http://ec.europa.

eu/consumers/odr/ hin. Zusätzlich finden Sie hier die Adressen der 
alternativen Streitbeilegungsstellen: 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikatio-
nen/Verbraucherschutz/Liste_Verbraucherschlichtungsstellen.
html;jsessionid=A3163CDE6320223AAAC8597CCE23239B.1_

cid386?nn=7709020
14.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitglied-
staats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, 
wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden/Reisenden und  KP die ausschließliche Geltung des
deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende können KP

ausschließlich an deren Sitz verklagen.
14.3. Für Klagen von KP gegen Kunden bzw. Vertragspartner des

Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen 
oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von KP vereinbart. 
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